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RS OGH 1971/9/9 9Os140/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1971

Norm

ABGB §6

StG §516 A

Rechtssatz

Was die Sittlichkeit und die Schamhaftigkeit gröblich verletzt, ist eine Rechtsfrage. Der charakteristische Inhalt der

Begri5smerkmale des § 516 StG ist von den Gerichten nicht aus zeitbedingten Massenerscheinungen, sondern in

Beachtung der allgemeine gültingen Auslegungsregeln (§§ 6, 7 ABGB usw) aus der REchtserkenntnis zu schöpfen.
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